
Herausgeber: Kreis Warendorf – Der Landrat Erscheint in der Regel zweimal monatlich (1. u. 3. Freitag) 

Telefon: 0 25 81 / 53-10 32  Fax: 0 25 81 / 53-10 99 bei Bedarf auch zusätzlich 
eMail: amtsblatt@kreis-warendorf.de  

Druck und Vertrieb: Kreis Warendorf Ein Abonnement kann für eine Jahresgebühr in Höhe von 

Haupt- und Personalamt  Postfach 11 05 61 48207 Warendorf 48,- € abgeschlossen werden . Bestellungen sind an das 
 Haupt- und Personalamt zu richten. 

   

 Alle Amtsblätter konnen kostenfrei auf der Internetseite
 www.kreis-warendorf.de unter der Rubrik “Amtsblatt“ 

 abgerufen werden. 

 

 

  
   
 
 

 AMTSBLATT 
 Amtliches Bekanntmachungsorgan 
 
 

Jahrgang 2017 
 
 
 

Ausgabe - Nr. 41 
 
 
 

Ausgabetag 06.10.2017 
 
 
 
 
 
Nummer Datum Gegenstand Seite 
 
 

  STADT AHLEN 
 
262 02.10.17 Einladung zur Sitzung des Rates am 10.10.2017 611 – 613  
 
 
  STADT TELGTE 
 
263 02.10.17 Neuaufstellung einer Außenbereichssatzung „Mil-

ter Weg“ 
  hier:  Öffentliche Auslegung 614 – 616   

 
 
  KREIS WARENDORF 
 
264 04.10.17 a) Verlust eines Dienstausweises 617 
 
265 28.09.17 b) Öffentliche Bekanntmachung von Verwaltungs-

entscheidungen 618 – 619  
 
 
   
   
  
 
    

des Kreises Warendorf 
der Stadt Ahlen 
der Abwasserbetrieb TEO AöR 
der Stadt Telgte 
der Volkshochschule Warendorf 
der Sparkasse Beckum-Wadersloh 
der Sparkasse Münsterland Ost 
der Wasserversorgung Beckum GmbH 
der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG 



611



612



613



 
 

Bekanntmachung 

 
über die öffentliche Auslegung der 

 
Neuaufstellung einer Außenbereichssatzung “Milter Weg“ 

 
 
 

Der Ausschuss für Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt Tel-
gte hat am 28.09.2017 die Durchführung des Verfahrens zur Neuaufstellung einer 
Außenbereichssatzung “Milter Weg“ gemäß § 35 (6) in V. m. § 13 Abs. 2 i. V. m. § 3 
Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Die Neuaufstellung beinhaltet die planungsrechtliche Absicherung der vorhandenen 
Nutzungen und die Ergänzung der Wohnnutzungen im Rahmen des bestehenden 
Siedlungszusammenhangs zu ermöglichen. Die Neuaufstellung ist in dem beigefüg-
ten Kartenausschnitt gekennzeichnet. 
 
 
Übereinstimmungserklärung: 
 
Der vorstehende Beschluss zur Neuaufstellung einer Außenbereichssatzung “Milter 
Weg“ stimmt mit dem Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Planen und Bau-
en, Umland und Umwelt des Rates der Stadt Telgte vom 28.09.2017 überein. Der 
Beschluss ist ordnungsgemäß zustande gekommen. 
 
Telgte, 02.10.2017 
 
Stadt Telgte 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Wolfgang Pieper 
 
 
 
Gemäß § 13 Absatz 2 Ziffer 2 in Verbindung mit § 13 Absatz 2 Ziffer 3 BauGB liegt 
der Entwurf zur Neuaufstellung einer Außenbereichssatzung “Milter Weg“ mit Be-
gründung in der Zeit vom  
 

16. Oktober 2017 bis einschließlich 30. November 2017 
 
bei der Stadtverwaltung Telgte, Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt, Baßfeld 4 - 
6, 48291 Telgte, Zimmer 314, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich 
aus. Der Planentwurf wird auf Wunsch erläutert. 
 
Gemäß § 13 Absatz 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass von der Umweltprüfung 
nach § 2 Absatz 4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Ab-
satz 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie 
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von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Absatz 5 Satz 3 und § 10 Absatz 4 
BauGB abgesehen wird. 
 
Des Weiteren wird gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 des Baugesetzbuches da-
rauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben 
werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über die Neuaufstellung einer Außenbereichssatzung “Milter Weg“ 
unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsge-
richtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, 
die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der vorstehende Beschluss zur öffentlichen Auslegung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
02.10.2017 
 
Stadt Telgte 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
gez. Wolfgang Pieper 
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AUFSTELLUNGSVERFAHREN
(vereinfachtes Verfahren gem. § 13 Nr. 2 und 3 BauGB)

Der Ausschuss für Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt hat am  __ . __ . ____   
beschlossen, diese Außenbereichssatzung  gem. § 35 (6) des Baugesetzbuches  aufzustellen.
Dieser Beschluss ist am __ . __ . ____  ortsüblich bekannt gemacht worden.
Telgte, den  __ . __ . ____  

Der Bürgermeister

Der Ausschuss für Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt hat am  __ . __ . ____   gem. 
§ 35 (6) i.V.m. § 13 Abs. 2  i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen, diese  Außenbereichssatzung  öffentlich 
auszulegen.
Telgte, den  __ . __ . ____  

Der Bürgermeister

Der Entwurf der Außenbereichssatzung   hat in der Zeit vom __ . __ . ____    bis einschließlich __ . __ . ____   
öffentlich ausgelegen.
Telgte, den  __ . __ . ____  

Der Bürgermeister

Diese Außenbereichssatzung  ist gem. § 10 des Baugesetzbuches  am __ . __ . ____  durch den Rat der Stadt 
als Satzung beschlossen worden.
Telgte, den  __ . __ . ____  

Der Bürgermeister

Diese Außenbereichssatzung  wurde am __ . __ . ____  gem. § 10 (3) des Baugesetzbuches  ortsüblich 
bekannt gemacht.
Telgte, den  __ . __ . ____  

Der Bürgermeister

Stadt Telgte

Neuaufstellung Außenbereichssatzung „Milter Weg“

Maßstab Datum Bearbeiter Blattgröße Plan-Nr.

1 : 2.000 DIN A3

Daruper  Straße

GmbH 
15 D-48653  Coesfeld

Telefon +49-2541-9408-0 Telefax  6088

WoltersPartner
Architekten & Stadtplaner

info@wolterspartner.de
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Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches der Außenbereichssatzung  
gem. § 35 (6) BauGB

Baugrenze

Fläche für Forstwirtschaft

ART DER SATZUNG

ERLÄUTERUNGEN

Maßstab 1 : 2.000

FESTSETZUNG
§ 1 
Zulässig ist die Einrichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung von Vorhaben, die Wohnzwecken 
dienen.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), in der zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung  - BauNVO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Planzeichenverordnung  1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  - Landesbauordnung - (BauO 
NRW)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), 
in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen  (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten 
Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  (Landeswassergesetz  - 
LWG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in 
der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz  (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landesnaturschutzgesetz  (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVPG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten 
Fassung. 

RECHTSGRUNDLAGEN
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Bekanntmachung  

über die Ungültigkeitserklärung 

eines Dienstausweises  

 

 

der Dienstausweis Nr. 1214  des Kreises Warendorf ausgestellt auf Lena Bremerich 
ist in Verlust geraten. 
 
 
 
Der Dienstausweis wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
Sollte der Dienstausweis gefunden werden, wird gebeten, es an den  
Kreis Warendorf, Postfach 11 05 61, 48207 Warendorf, zurückzusenden. 
 
 
Warendorf, 04.10.2017 
 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 

 

Frau Anika Kettner 
 
letzte bekannte Anschrift: Goethestr. 10, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 28.09.2017 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/95/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wen seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 28.09.2017 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 

 

Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 

 

Frau Svetla Asenova Ilieva 
 
letzte bekannte Anschrift: Johan-Herman-Schwarze-Str.1, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom          : 28.09.2017 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/96/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wen seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 28.09.2017 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 

 

Frau Doris Karola Mara 
 
letzte bekannte Anschrift: Warendorfer Str. 65, 59320 Ennigerloh 
mit Schreiben vom          : 28.09.2017 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/80/JP 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wen seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 28.09.2017 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 

 

Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 

 

Frau Josephine Petkovski 
 
letzte bekannte Anschrift: Am Stockpiper 103, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom          : 28.09.2017 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/79/JP 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wen seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 28.09.2017 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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